
Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Anpassung der Franchise)  
 

Geltendes Recht Neu 
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Art. 64 Abs. 3 
3 Der Bundesrat bestimmt die Franchise und setzt für den Selbstbehalt 

einen jährlichen Höchstbetrag fest. 

 

Art. 64 Abs. 3 zweiter Satz  
3 …Beträgt der Anteil der Kostenbeteiligungen aller Versicherten an 
den gesamten Leistungen der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung abzüglich der Kantonsbeiträge nach Artikel 
60 Absatz 1 weniger als 13,5 Prozent, so passt der Bundesrat die 
Franchise so an, dass dieser Anteil zwischen 13,5 und 14 Prozent zu 
liegen kommt.  

 

 


